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Korrektur der TROS IOS Teil 3 
GMBl 2014 S. 630 [Nr. 28/29] 

Bekanntmachung des BMAS v. 12.5.2014 – IIIb 4 – 34516-7 – 

Die TROS IOS Teil 3 „Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch inkohärente 
optische Strahlung“, GMBl 2013, S. 1349 [Nr. 65-67] wird wie folgt korrigiert: 

1. In Anlage 4 Nummer 1 Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Hierzu gehören auch der Augenschutz und Filter für die Hochtemperaturumge-
bung (Temperatur vergleichbar mit einer Lufttemperatur von 100 °C oder höher), 
die oftmals durch die Merkmale Infrarotstrahlung, Flammenschutz sowie Schutz 
vor großen Mengen geschmolzenen Metalls gekennzeichnet sind.“ 

2. In Anlage 4 Nummer 1 Absatz 2 wird im vorletzten Satz die Angabe der Katego-
rie für „PSA zum Schutz vor Gesundheitsschäden durch inkohärente optische 
Strahlung …“ korrigiert in „Kategorie II“. 

3. In Anlage 4 Nummer 1 Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Die Kennzeichnung von PSA der Kategorie II zum Schutz vor inkohärenter opti-
scher Strahlung besteht daher aus folgenden Angaben: 

1. Kategorie II CE 

2. die produktspezifische Kennzeichnung nach harmonisierten Normen.“ 

4. In Anlage 4 Nummer 2 wird in der Überschrift und im ersten Satz gestrichen: 
„der Kategorie III“. 


